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3. Satzung zur Änderung der Satzung des Kreises Dithmarschen 

über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die 

Schülerbeförderung (Schülerbeförderungssatzung) 

 
Aufgrund § 4 der Kreisordnung (KrO) vom 28.02.2003 (GVOBI. S. 94) in der zurzeit 

geltenden Fassung in Verbindung mit § 114 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen 

Schulgesetzes (SchuIG) vom 24.01.2007 (GVOBI. S. 39) in der zurzeit geltenden 

Fassung wird nach Beschlussfassung des Kreistages des Kreises Dithmarschen 

vom 16.12.2025 folgende Satzung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Satzung des Kreises Dithmarschen über die Anerkennung der 

notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung 

(Schülerbeförderungssatzung) vom 12.07.2021, zuletzt geändert durch die 2. 

Satzung zur Änderung der Schülerbeförderungssatzung vom 13.03.2025, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 1 Abs. (3) erhält folgende neue Fassung:  
 

 

(3) Eine Eigenbeteiligung in Höhe von 14 Euro pro Monat wird erhoben, 

wenn  

 

a) die Schülerin oder der Schüler bei zulässiger Wahl der Schulart 

(Grundschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium, Freie 

Waldorfschule Wöhrden, Berufsbildungszentrum Dithmarschen) am 

Schulort der nächstgelegenen Schule der gleichen Schulart wohnt 

oder  

 

Amtliche Bekanntmachung 
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b) die Schülerin oder der Schüler bei zulässiger Wahl der Schulart 

(Grundschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium, Freie 

Waldorfschule Wöhrden, Berufsbildungszentrum Dithmarschen) nicht 

am Schulort der nächstgelegenen Schule der gleichen Schulart 

wohnt und die Entfernung zwischen der Wohnung und der 

nächstgelegenen Schule der gleichen Schulart  

 

• für Schülerinnen und Schüler bis zu Klassenstufen 4 weniger als 2 

km  

• für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 weniger als 4 

km 

 

beträgt. 

 
 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt am 01.08.2026 in Kraft. 

 

 

Heide, 09.03.2026 

 

gez. 

 

Thorben Schütt 

Landrat 

 

  
 

 
Kreis Dithmarschen 

Der Landrat 

Geschäftsbereich Bau, Wirtschaft,  

Ordnung, Umwelt 

Im Auftrag 

Rieke Müller 

Geschäftsstelle 200 
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